
Rahmen-Richtlinien zur Bekämpfung des Dopings

Präambel

Die im Deutsoien Sporlbund zusafimengesdtlo$enen Turn- und Sport-
verbände treten für sportlicle Gesinnung und Haltung ein und djenen der
Gesundheit und Tüdfigkeit d6s einzelnen, der Leb€nskraft und Lobeng,
freude d€s Volkes. SIe verurleilen deshalb dle veMendung von Drogen
u. a. mll dem Ziel, L€istungen von Sportlern lm Wettkampf über deren
Trainingszustand und Leistungsgrenze hinaus zu sleigern, und verpflidl-
l6n sich, die V€Mendung von Dopingmittoln im Spon zu verbioton und
das Doplng mit allen ihnen zu Gebot€ stehend€n Mltteln zu bekämpren- Zu
diesem Zweck erlasson die im Deutschen Sportbund zusammengosdrlos-
86nen Turn- und Spoftverbände dj€§e Rahmen-Hlchllini6n zur B6kämp-
fung des Dopings; sofern Beslimmungen der lnternatlonalen Födorätionen
beslehen,lrelen sie en die Stelle dieser Ridrllinien.

1.

Erst€r Ab6c h n Iii
Doplngverbol

§r
Begrltfsbe3llmmungen

Doping ist der Versuch, 6lne Stelgerung der Leistungofähigkelt des
Sportlers durdr unphysiologisde Substanzen fär den Wettkampf zu
errelchen,
Doping§ubstanzen im Sinne di€ser Richtlinien sind Phenyläthylamln-
derlvaie (Weckamine, Ephedrino, Adrenalinderivate), Narkotlka, Ana-
leptlka (Kampfer- und Strychnlnderivate), Sedativa Psychopharmaka
und Alkohol.
Doplng ist die Anwendung (Einnahme, lniektion oder Verabroichung)
einer Doping-Substanz durch Sportler oder deren Hilfopersonen (ins.
besondere Mannsdraltsteiter, Trainer, Belreuer, Arde, Pfl€ger und
lrasseure) vor einem Wettkampl oder während eines Wgftkampies,

3.

§2
Dopingliste

Der Deutsdlo Sportärrebund c/ird im Einvernehmen mil dem D€utsäen
Sporibund eino Doplngllste mit den unier § 1 Abs. 2 aurgal0hrten Doping-
Substenzeo aufelellen und fortschrelben

§3
Verbol der Aßwendung und des B6ltzes

1. Di6 Anwondung von Doplngmitteln im Sinne des § I Abs.3 sowie der
B€31t2 von Dopingmltteln währond eines Wettkarhpfo3 durch SporUer
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2.

3.

oder deren Hillspersonon - mit Ausnahms der Arzte - ist verbolen
und wird beslrait.
Die Mitgliedsorganisationen des Doutschen spo bundes erlassen für
ihren Bäreich die erforderlichen Bestimmungen Über zuständigkeiten,

Vedahren und Stralmaß in Fällen des vollendeten oder versuchten Do-

pings sowie über den BesiE von Dopingmitteln. Für das Stralma8 gibl

deaDeutsdle Sportbund eifle EmPfehlung (Anlage 1).

Der Dgutsche Sportbund und sBine Mitgliedsorganisationen nehmen

in di€ Arbeits- oder Dienstverträge von Personen, die Sporllor be_

treLr€n, Beslimmungen für den Fall eines Verstoßes gegen da§ Doping-

Verbot aul. Für ditMa0regeln gibl cler Deütsde Sportbund 6lne Emp_

{ehlung (Anlage 2).

§4
Anwendung aus medizlnischen Gründen

Auch aus meclizinisdEn Gründen dürten die unter § 1 Abs. 2 genannten

Doping-substanzen von Sportlern nicht oingenomm€n werden, sofem sle

nocn i-m Wettkampt stehen. Ausgenommen sind Lokalanästhetika bei Ver-

letzungen. Der Aizl hal di€ Anwendung der Wettkampfloitung unverzüg_

!ich milzuteilen.

1.

2.

§5
Geltunqsbereich des Verbots

Für Sporller der Mlgliodsorganisallonen des Deutsch€n Sporlbundes

oder d€ren Hilfspersonen gellen diese Bahmen'Bicitlinien hlnsichtlich

cler W€ttkämpre innerhalb und außerhalb d€s Gesamtbor€ichs des

Deutschen Sportbundes. soweil d6m nid|t internalionale El€stimmurF

gen enlgegenstshen.
Fl. ar"ianoi""t" Sportler oder Hllfspersonen g6lton di€ss Fahmen-

Richtlinien nur hinsichtllch der Weltkämpfe innorhalb des Gesamtbe_

reichs des Deutsch€n Sportbundes, soweit dem nichl inlernaiionale
Bes!immungen entgegenstehen.
Die zusländige Mitgliedsorganisation oder die von ihrbestimmten Stel-

Ien müssen äiese §portler oder Hilfsporsonen v o I wetlkämpfen Über

die Doping-Richtlini6n unierrichten.

Zweiter Abschnirt
DoPingkontrollen

§6
Kreis der Veran slaltungsn

Der Kreis der Veranstaltungen, bei denen Dopingkontrollen €nlspredend
diesen Bahmen-Ricitlinlen durcigeführt werden, wlrd von den zustän-

drgen Milgliedsorganisatione'l beslimmtl insbesondere Deulscho Meisler'
schaften und LändBrlämpfe soilen elngeschlossen seln.

§7
Art derDopingkontrotten

Dopingkontrollen bestehen in
a) der Entnahm€ von Ausscheidungsprodukten der Sportler

b) der Durch§rchung der mltgebrachten Sacien von Sportlern und Hilfs-
personen einschließlich Ihrer Kleidung.

§8
Duldungspfticht

1. Sportler und Hilfspersonen haben dis Vornahme der Dopingkontrotten
zu duld€n,

2. Die Verweigerung der Dopingkonlrollen wird bestraft, wie wenn der
Tatbesland des Dopings erlüllt wäre_

§9
fÜr die Dopingkontroll6

Mitgliedsorganisation oder einer von ihr

§ 10

Zuständigkeit

Die Dopingkonlrolle obliegt der

c)

d)

Vorbereitung der Doplngkontroll€
Oie zuständige Stelle beslellt mindeslens zehn Tage vor dem Wenkamp,
bej der Unlersuchungssleli6 die für die Konlrotte und die Untersuchung
nolwendigen lvaterialien, wl6 Fläschchen und Plastikbeutel für die Aufb€-
wahrung und den Versand von Urinproben und beschlagnahmten Sub-

§ 11

Kreis der zu konirollie16nden Sportl6r

Nach §7 Buchsl. a) werden kontro,liert
a) bei Einzelweltbewerben und bei Weltbeweöen zwisdEn MannsdE -

ten aus zwei Sportlem die Sportler, welcie die eßlen drei Plätze er-
reicht habon, sowie weitere dreidurch Los ermjttelte Sporller;

b) bei Wettbewerben zwisch€n l4annschaften aus mehr als zwei Sport-
lern je zw6l Sportler der drei erstplazierten l\,4annsohaften sowi6 drei
weitere Sportler; clie Sporller werden durch das Los ermittelt;
bei Wetlbewerben zwisdleß zwei Mannsdraften je drei durdr das Los
ermittelte Sponler der bejden Mannschaften;
ciie Sportler, bel denen Dopingverdacht b€st€ht.



§12
Durdrführung der Dopingkontrollen

Die Sportler, bei denon Kontrol,en nach § 7 Brrchst. a) durchgelühft wer-
den, haben unter Autsicht einervon der zuständigen Mitgliedsorganisation
beauftragten Person unmilielbar nach dem Wettkampi Urin abzugeben.
Sportler, die angeben, keinen Urin lassen zu können, sind unter Aufsicht
zu halten bis IJrin gelleJert wird. Jede Urinprobe isl in zwei Fläschchen zu
lüllen. Die Fläschchen werden beschriJiel und versiegelt.

§13
Durchsuchung

1. Durcirsuchungen nach § 7 Buchst. b) finden bei Sportlern oder Hilfsper-
sonen statt, wenn begründeier Verdacht auf unzulässigen Besitz von
Dopingmitteln oder von Sacnen besteht, die als Beweismittel für einen
Verstoß gegen das Dopingverbot ln Betracht kommen. Sie dürfen nur
in Gegenwart d€s Eigentümers oder Besitzers dor zu durdrsuchenden
Sachon vorgenommen werden.

2. Die sichergesielllen Sachen werden in einen von der Untersuchungs-
stelle bereitgestellten Plastikbeutel gefüllt. Der Beutol wird beschriftet

§ 14

Sonsllge Festslellung von Dopingmilteln

Werden Substanzen, djo möglicnelweisa zu don Dopingmitteln gohörcn,
auf andere Weise als durch eine Durchsuchung feslgesiellt, so ist gemäB

§ 13 Abs- 2 zu verfahren.

§ 15

Untersuchung

1. Die zuständige Mitgliedsorganisation übersendet die Urinprobon {§ 12)
sowie sichergestellte Sachen (§§'13 und 14) unverzügllch der lJnler-
suchungsstelle.

2. Die LJntersuchuogsstelle prüft, ob clie Urinprobo oder die sich'ergeslell-
len Sachen Doping-Substanz€n (§ 1 Abs. 2) enthalten.

3. Die Mitgliedsorganisalion teilt dem Sportler oder der Hillsperson das
Untersudrungsergebnis mit. Der Sporller oder die Hilfsperson kann' Innerhalb von zehn Tagen eine weitere Uotersuclrung bei einer an-
deren U ntersuch u ngsste lle verlangen.

§ 16

Unlersudrungsstellen

Untersuchungsstellen sind die vom Deuischen Sportbund im Einverneh-
men mit dem Deutschen Sportärztebund bezeichneten Ejnrichtungen.

Dio Kostenregelung der
Mitgliedsorganisation.

§ 17

Kosten

Dopingkontrollen erfolgt

Dritter Abschnitt

Slrafverlahren

durch die zuständige

§ 18

Einleitung des Verfahrens

1. lst auf Grund eines Untersuchungsergebnisses (§ 15 Abs. 2 und 3) oder
auf andero Weise die Anwendung oder der unzulässige Besitz eines
Dopingmitt€ls festgestellt, so hat di6 zusiändige Mitgtiedsorganisation
beid6r Verbandsinstanz, di6 über Strafen oder Maßregeln entscheidet,
ein Verlahren einzuleit6n.

2. lm Falle der Verweigerung einer Dopingkontrolle (§ I Abs. 2) ist ent-
spredrend zu verf ahren.

§19
Veröff entlichung von Entscheidungen

Entscheidungen, durch dle Strafon oder Maßregeln verhängt werden, wer,
den von der zuständigen M itgljsdso rganlsatlon veröffentljcht.

§20
Anerkennung der Enlschoidungen anderer Mitgliedsorganisationen

Strafen und [,4aBregeln wegen Verstoßes gegen das Dopingverbot werden
hinsichtlich der Rückfallvorausseizung6n, der Wettkampfsperre und des
Ausschlusses von der Toilnahme an Veranstältungen von allen Mitglieds-
organ isalione n ,ü r ihren Bereich anerkannt.

Vierter Abschnltt

SchlußvoEchrllten

§21
Durchführung der Rahmen-Ri$ttinien

Die lritgli€dsorganlsationen ctes Deutschen Sportbundes sind lür die Ein-
haltunq dieser Rahmen-Richtlinien verantworitich. Soweit ihre Bestimmun-
gen nicht ohne weiteres auch tm Bereich ihrer Unterorganjsatjonen und
Gliederungen gellen,wirken sie besonders darauf hin, daß imsinne dieser
Rahmen-Richllinien verfahren wird.



§22
Anderung d er Flahmen-B ichllin ien

Diese Bahmen-Richtlinien können vom Bundestag tlnd vom Hauptaus-
sdruB des Deulschen Sportbundes geändert hrerden.

§23
ln k rafttrete n

Diese Rahmen-Richllinien tr€ten am 26. Seplember 1970 mit ihrer Verab-
schiedung durch den HauptausschuB des Deulschen Sportbundes in Krall.

1.

2.

3.

Anla9e 1

Eryfehlung lür das SEatIIIaB

Doping soll bei Sportlern
a) im grstsn Faii mii Wettkampfsperre von einem bis zu secfrs l\rona-

b) im ersten Bückiall mit Wettkampfsperre von einem Jahr biszu zwei
Jahren und sechs I\.4onaten,

c) im zweiten Rückfall m1t Wetlkampfsperre auf Lebenszeit

Hillspersonen sollen bei nadtgewiesenem Doping sotort mit AusschluB
von der Teilnahme an allen Wettkämpfen und Verbot ieder Betäligung
im Zusammenhang mit Wellkämplen bestraft werdeni hierbei gelten
die Mindest- und Höchsflristen des Absatzes 1). Daneben kann auf
Geldbußen erkannt werden,
Neben d6n Strafen nach a) bis c) ist der Sportler bzw. seine['lannschaft
für den Wettkampi zu disqualifiziersn;lür den Fall, daß die Anwendung
von Dopingmilleln noch während desWettkamples nachgewieson $/ird,
erlolgt dor Ausschlu8 sofort,
Die Strafen nac-h 1) bis 3) keffen auc*| denienigen, der als Sportler oder
Hilfspercon während eines Wettkampfes Dopingmittel in seinem Besilz
hat.

Anlage 2

Emptehlung lür MäBregeln aül Grund Verlrag€3

Bestimmungen in Arbeils- und Oienstverträqen mit Personen, die
Sportler betreuen, tür clen Fall eines Versto0es gegen das Dopingver-
bot:
a) ein V€rstoß gegen das Dopingverbot stellt eine grobe Vertragsver-

lelzung dar;
b) für d6n Fall des lestgestellten Verstoßes gegen das Dopingverbot

ist eine Vertragsstrafe bis zur Höhe des Nettobetrages der Vergü-
tung eines [,lonals zu €ntrlcfitent

1-

c) im Rückiall soll der Arbeltgeber zur fristlosen Kündigung berechtigt

Neben den vorslehenden Maßregeln werd€n Stralen nach Anlage 1)

Abs. 1) bis4) verhängl.



Schlußbetrachtung

Di6 Sportler, für die die Rahmen-Richlljnien zur Bekämpfung d6s Doplngs
geschalien wurden, sollten nicht dle Vorstellung haben, daß lllaßnahmen
gegen sie oder gegen clen Sport entstanden seien. Es goht vielmehr
darum, d€n Sportler vor gesundheitlldEn Schäden zu bewahren und die
gleidßn vorausselzungen im Wettkampf entspredend den selbstgewähl-
ten Regeln zu eftalten.
Oio Ourchtührung der Ma8nahmen ar Bekämpfung dos Dopings lst aul
das Zusammenspiel veasahiedener Instilulionen undGruppen angewiesen:
'1. Dl6 Sportverbände, vertrelen durdr ihre dazu berufenen Del6gierlen

undTrain€r.
2. DerSpoftärztebund und mit den Aufgab€n verirauto, bestellteArzte,
3, Ein leislungsfähiges, lür die Untersuchungon ontsprecfi€nd ausgestal-

tea Laboratorium-
Durch diose Zusammenarbelt al16ln lst 6in6 gute, wirksame und gerecite
Bekämpfung des Dopings möglich. Lassen sich nicht füralle Sporller glei-
dlorma8en gültiqe Durctführungsbeslimmungen verwirklichen, dann lst
dem Sport mehr gedient, wenn auf Dopingmaßnahmen verzidrtet wkd, da
ansonslen ungeredfle Urtelle gefälll werden und die Glaubwürdlgkelt det
den Sport tragenden lnstilutlonen und Persönlidrkeiten in Frage gestelll
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